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THEMA DES MONATS  

EU-Kommission veröffentlicht Vorschlag zur Überarbeitung der Gebäudeeffizienzrichtlinie  

Die Europäische Kommission hat am 15. Dezember 2021 ihren Vorschlag zur Überarbeitung der Gebäudeef-

fizienzrichtlinie (EPBD) veröffentlicht. Die Revision der EPBD ist Teil des im Juli 2021 vorgelegten „Fit for 55“-

Pakets und ergänzt die dort aufgeführten Maßnahmen, um das Ziel, bis 2050 einen emissionsfreien Gebäude-

bestand zu erreichen. Insbesondere wird das Zusammenspiel zwischen der EPBD, dem Emissionshandelssys-

tem für Gebäude und Verkehr (EHS2) und dem Klima-Sozialfonds von Wichtigkeit sein. 

 

Mit der überarbeiteten Richtlinie soll bis 2050 ein emissionsfreier und vollständig dekarbonisierter Gebäudebe-

stand erreicht werden. Durch die Renovierung sollen Gebäude energieeffizienter und unabhängiger von fossi-

len Brennstoffen gemacht werden. Weiterhin soll laut EU-Kommission die Renovierung von Gebäuden die Sen-

kung des Energieverbrauchs, der Emissionen und der Energiekosten herbeiführen, Arbeitsplätze schaffen und 

das Wirtschaftswachstum ankurbeln. 

 

Eine wesentliche Neuerung in der Richtlinie ist die Einführung von Mindesteffizienzstandards (MEPS). So soll 

bis spätestens 2030 kein Gebäude mehr der schlechtesten Effizienzklasse G angehören. In diese Klasse wie-

derum will die Kommission 15 % des Gebäudebestandes eingruppieren, das entspricht in Deutschland 3 Milli-

onen Gebäuden. So entsteht rechnerisch die schon in der EU-Renovierungswelle geforderte Sanierungsrate 

von 2 %. Da bis 2033 zudem kein Gebäude mehr der Klasse F angehören soll, erfordert dies zusammenge-

rechnet eine Sanierungsrate von 3 %. 

 

Darüber hinaus überlässt die Kommission den Mitgliedstaaten die Entscheidung, ob sie zusätzlich eigene Stan-

dards festlegen wollen. Sie erwartet jedoch von ihnen, dass sie einen angemessenen Unterstützungsrahmen 

für die MEPS bereitstellen. Dieser soll u.a. finanzielle Unterstützung, technische Hilfe, Beseitigung nichtfinanzi-

eller Barrieren und Beobachtung sozialer Auswirkungen beinhalten. Weiterhin ist im Vorschlag vorgesehen, 

dass ab 2030 alle neuen Gebäude emissionsfrei sind. Für öffentliche Gebäude soll dies bereits ab 2027 gelten. 

 

Energieausweise sollen mit klaren und verbesserten Informationen ausgestattet werden. Die Ausweispflicht 

wird auf Gebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, auf Gebäude, für die ein Mietvertrag 

verlängert wird, sowie auf alle öffentlichen Gebäude ausgedehnt. Gebäude oder Gebäudeeinheiten, die zum 

Verkauf oder zur Miete angeboten werden, müssen ebenfalls über einen Ausweis verfügen. Außerdem muss 

die Energieklasse in allen Anzeigen angegeben und bis 2025 eine Harmonisierung der Energieausweise vor-

genommen werden. 

 

Zudem sieht der EPBD-Vorschlag die Vorverkabelung aller Parkflächen im Neubau und bei größeren Renovie-

rungen vor. Gleichzeitiges Laden an allen Parkplätzen soll ermöglicht werden und Lademöglichkeiten ohne 

vorherige Zustimmung des Vermieters oder des Wohnungseigentümers gebaut werden können. 

Die Mitgliedstaaten werden dazu verpflichtet, ihren nationalen Gebäudesanierungsplan in ihre nationalen Ener-

gie- und Klimapläne (NECPs) vollständig zu integrieren. 

 

In den Berechnungen und vorgeschlagenen Maßnahmen der EU-Kommission stehen lediglich Einzelgebäude 

im Fokus. Die Richtlinie bezieht sich im Wesentlichen auf Einzelgebäude. Eine Quartiersbetrachtung spielt wei-

terhin kaum eine Rolle. Quartiers- und Flottenansätze zur CO2 Reduktion im Gebäudebestand könnten schnel-

lere und kostengünstigere Treibhausgasminderungen bewirken. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6683
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6683
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Einer notwendigen kurzfristigen Verdoppelung der Sanierungsrate infolge der Richtlinie und später weiteren 

Erhöhungen stehen zudem jetzt schon sehr knappe Handwerkskapazitäten im Weg. Wenn die Sanierungsrate 

allerdings nicht schnell erhöht werden kann, entsteht in wenigen Jahren ein Sanierungsstau. Der zunehmende 

Nachfragedruck wird die Preise weiter hochtreiben. Die Wohnungsunternehmen werden bei den notwendigen 

Investitionen dann unter starken Druck geraten, da neben der Modernisierung der Gebäude mit dem höchsten 

Energieverbrauch der Klassen G und E kaum noch Mittel für den Wohnungsbestand und -neubau zur Verfü-

gung stehen. Für die privaten Einzelhausbesitzer stellt sich diese Situation als noch gravierender dar, da sie 

mit weiteren mobilisierungshemmen Faktoren konfrontiert sind wie z.B. durch eine Kreditvergabe an ältere 

Personen. 

 

Mit der Vorlage des Gesetzgebungsvorschlags, werden im nächsten Schritt die Bericht- und Schattenbericht-

erstatter im Europäischen Parlament festgelegt. Die Trilogverhandlungen zwischen Rat, Europäischen Parla-

ment und der Kommission werden voraussichtlich im Februar 2022 unter der französischen Ratspräsident-

schaft beginnen. Die EU-Kommission beabsichtigt, den Gesetzgebungsprozess bis zum Sommer 2022 abzu-

schließen, was jedoch unwahrscheinlich ist. (gdw)
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AKTUELLES AUS P OLI TIK UND GESETZGEBUNG  

EU-Kommission passt EU-Schwellenwerte für Auf-

tragsvergabe an  

Zum 1. Januar 2022 traten die neuen Schwellenwerte 

für die öffentliche Auftragsvergabe in Kraft. Diese wer-

den turnusmäßig alle zwei Jahre von der EU-Kommis-

sion mittels delegierter Rechtsakte angepasst. Betrof-

fen war die Auftragsvergabe für Dienstleistungen, 

Bauaufträge, Wettbewerbe und öffentliche Lieferauf-

träge. Derzeit gelten nunmehr folgende Schwellen-

werte:  

• Bauleistungen: 5,382 000 Mio. €  

• Liefer- und Dienstleistungen oberster und 

oberer Bundesbehörden 140.000 €  

• Liefer- und Dienstleistungen öffentlicher Auf-

traggeber: 215.000 €.  

Sobald diese Schwellenwerte überschritten werden, 

müssen alle Aufträge europaweit ausgeschrieben 

werden. (jos)   

 

Start des Energy and Industry Geography Lab 

Am 8. Dezember 2021 hat die Europäische Kommis-

sion das Energy and Industry Geography Lab vorge-

stellt, ein von der GFS entwickeltes Instrument zur 

Kartierung von Energie-, Industrie- und anderen Infra-

strukturen, die für den Übergang zur Klimaneutralität 

notwendig sind. 

Das Energy and Industry Geography Lab ist ein Hub 

für die Visualisierung und Analyse von Geodaten und 

ermöglicht die Sammlung, Validierung und Visualisie-

rung von Daten im Zusammenhang mit Energie, In-

dustrie und anderen relevanten Bereichen. 

Im November 2019 legte die Hochrangige Gruppe für 

energieintensive Industrien einen „Masterplan für eine 

wettbewerbsfähige Transformation der energieintensi-

ven Industrien in der EU, die eine klimaneutrale, zirku-

läre Wirtschaft bis 2050 ermöglicht“ vor. 

Eine der zentralen Empfehlungen des Masterplans 

war die „Kartierung der energetischen und nichtener-

getischen Infrastruktur und Versorgung, untermauert 

durch Technologien für die industrielle Transformation 

zur Unterstützung einer klimaneutralen Industrie“.  

Das Energy and Industry Geography Lab kommt die-

ser Empfehlung nach und soll die Arbeit der 

Europäischen Kommission für den European Green 

Deal mit räumlichen Daten und entsprechenden Be-

wertungen unterstützen. 

Die Nutzer können zwischen 12 Ebenen wechseln, die 

in weitere Unterthemen gegliedert sind: 

  

▪ Grenzen und Regionen 

▪ Energieinfrastruktur (Produktion) 

▪ Energieinfrastruktur (Netzwerke) 

▪ Industrielle Infrastruktur 

▪ Wasserstoff-Infrastruktur 

▪ CCS/U-Infrastruktur 

▪ Verkehrsinfrastruktur 

▪ Kommunikationsinfrastruktur 

▪ Potenzial für erneuerbare Energien 

▪ Emissionen und Abfälle 

▪ Bodenbedeckung und Bodennutzung 

▪ Sozioökonomische Daten 

 

Das Instrument wird den politischen Entscheidungs-

prozess begleiten, indem es Möglichkeiten für ein bes-

seres Datenmanagement, visuelle Analysen, Datenex-

ploration, Abfragen und Datenexport bietet und als 

spezialisiertes Geoinformationstool fungiert.  

Das Tool wird auch Bewertungen im Bereich der Ener-

gie- und Industrieinfrastrukturen mit erhöhter Transpa-

renz und Konsistenz erleichtern und der Europäischen 

Kommission die Interaktion mit Interessengruppen aus 

der Industrie und der Öffentlichkeit ermöglichen.  

Dieses Tool kann für die Stadtentwicklung und für die 

Planung von Anlagen für erneuerbare Energien rele-

vant werden. (gdw) 

 

Programm der französischen Ratspräsidentschaft  

Mit Jahresbeginn hat Frankreichs europäische Rats-

präsidentschaft begonnen, für die ein ehrgeiziges Ar-

beitsprogramm vorgelegt wurde. Das betrifft diverse 

anhängige Legislativvorschläge, die für die Immobili-

enwirtschaft von hoher Relevanz sind, z. B. den Green 

Deal/Fit for 55, Sustainable Finance, Geldwäsche, Di-

gitales, aber auch andere wichtige Themen wie etwa 

städtebauliche Fragen oder Initiativen im Bereich der 

(Weiter-)Bildung mit Blick auf die Anforderungen des 

Transformationsprozesses. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1951&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1951&from=DE
https://energy-industry-geolab.jrc.ec.europa.eu/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/j1ddlk0t/de_programme-pfue-v1-2.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/j1ddlk0t/de_programme-pfue-v1-2.pdf
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Im Bereich des Städtebaus und der Förderung der Re-

gionen werden bzgl. des wirtschaftlichen, sozialen und 

territorialen Zusammenhalts diverse Herausforderun-

gen wie Innovation, Dekarbonisierung, Konnektivität, 

Demokratie, Bürgerbeteiligung oder Steuerungspolitik 

adressiert. Städtepolitik soll sich an der „Gerechten 

Dimension“ der Neuen Leipzig-Charta orientieren und 

benachteiligte Städte in den Fokus nehmen. Dies nicht 

zuletzt, da die Corona-Krise bestehende Ungleichhei-

ten akzentuiert hat (vgl. Eric Briat, Generalsekretariat 

territoriale Gleichstellung, ANCT). Damit nimmt Frank-

reich direkt Bezug auf seine nationale Städtepolitik 

und knüpft an seine vorangegangene Ratspräsident-

schaft 2008 an. In Zusammenarbeit mit der Kommis-

sion soll modellhaft eine ex-ante Begutachtung zweier 

neuer Partnerschaften im Rahmen der Urbanen 

Agenda der EU entwickelt werden. Territoriale Kohä-

sion, besonders für ländliche und periphere sowie Ge-

biete in äußerster Randlage, die für Frankreich von 

großer Bedeutung sind, sollen durch eine Änderung 

der Auslegung des Artikel 349 AEUV gestärkt werden, 

um Wachstumspotentiale zu heben. Für EU-Fonds soll 

ein effizientes Allokations- und Verwaltungssystem für 

die Förderperiode 2021-2027 entwickelt werden. Eine 

URBACT-Tagung im Sommer wird städtischen The-

men ein Forum geben. 

Eine zentrale Rolle der Rats-Agenda werden die Vor-

schläge aus dem Fit for 55-Paket von Juli 2021 spie-

len, insbesondere die zu erneuerbaren Energien 

(RED), Energieeffizienz (EED), EU-Emissionshandel 

(ETS – vgl. Bericht MdEP Dr. Liese), der Energie-

steuer-Richtlinie (ETD), zum Carbon Border Adjuste-

ment Mechanism (CBAM) und dem Erhalt europäi-

scher Wettbewerbsfähigkeit sowie der Etablierung ei-

nes Sozial-Klimafonds (SCF). Auch der im Dezember 

vorgestellte Kommissionsvorschlag zur europäischen 

Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie (EPBD) wird als 

weiteres klimapolitisches Kernstück des Green Deal 

mit hoher Priorität angegangen, u. a. im Rahmen einer 

ministerialen Konferenz Anfang März.  

Sustainable Finance ist auch in Augen der französi-

schen Ratspräsidentschaft Schlüssel des klimaschüt-

zenden gerechten Übergangs. Daher werden u. a. auf 

einer Ministerkonferenz im März Themen wie „grüne 

Finanzen“, „industrieller Wandel“ und „grünes Budget“ 

behandelt. Bei der Arbeit an der Richtlinie zur Nach-

haltigkeitsberichterstattung von Unternehmen 

(CSRD) übernimmt Frankreich den Ehrgeiz der Kom-

mission bzgl. des vorgeschlagenen Zeitplans und 

strebt wie in anderen Bereichen eine Vorreiterrolle der 

Europäische Union an. 

Die Reform der digitalen Welt und die Stärkung euro-

päischer digitaler Souveränität wird priorisiert werden. 

Unter Berücksichtigung des von der Kommission vor-

geschlagenen digitalpolitischen Programms und einer 

zu verabschiedenden inter-institutionellen Erklärung 

zu grundlegenden digitalen Prinzipien stehen Künstli-

che Intelligenz, Cyber Security, Datenaustausch, 

Cloud-Infrastruktur, ePrivacy/DSGVO, Digital Ser-

vices (DSA) und Digital Markets Act (DMA) im Fokus. 

Ziel ist eine angemessene Balance zwischen, einer-

seits, der Förderung und effizienten Nutzung techni-

scher Möglichkeiten und, andererseits, der Schutz 

fundamentaler Grundrechte der Bürger. Nicht zuletzt 

der kürzliche chinesische Vorstoß zur KI-Regulierung 

unterstreicht die politische Bedeutung des Themas 

weit über Europa hinaus.  

Zum Schutz von Finanztransaktionen vor Cyber- und 

kriminellen Bedrohungen intendiert Frankreich, die Ar-

beiten zur Regulierung des digitalen Finanzwesens 

(MiCA und DORA: Krypto-Assets Verordnung und di-

gitale Resilienz) sowie zur Bekämpfung von Geldwä-

sche und Terrorismusfinanzierung voranzutreiben.  

Im Steuer-Bereich werden faire Unternehmensbesteu-

erung/Umsetzung OECD Pillar 2, Besteuerung des E-

Commerce, DAC-8 und Fragen der Steuerflucht (u. a. 

Shell Entities) behandelt. 

Der Verhandlungsbeginn mit dem Europäischen Par-

lament zu den Kommissions-Vorschlägen für Mindest-

löhne und zur Plattform-Ökonomie werden im Bereich 

Arbeit und Soziales ebenso im Mittelpunkt stehen, wie 

(Weiter-)Bildung, u. a. im Rahmen von Ministerkonfe-

renzen im Februar und April. (db, fh)  

 

 

 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2021/neue-leipzig-charta-pocket-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.deutscher-verband.org/aktivitaeten/veranstaltungen/webreihe-2021-cities-fit-for-future/urban-policy-in-the-eu.html
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/national-urban-policy-France.pdf
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_de#:~:text=Die%20EU%2DSt%C3%A4dteagenda%20soll%20St%C3%A4dten,der%20Bew%C3%A4ltigung%20ihrer%20Herausforderungen%20helfen.
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_de#:~:text=Die%20EU%2DSt%C3%A4dteagenda%20soll%20St%C3%A4dten,der%20Bew%C3%A4ltigung%20ihrer%20Herausforderungen%20helfen.
https://dejure.org/gesetze/AEUV/349.html#:~:text=Art.,und%20hatte%20eine%20abweichende%20Artikelabfolge.
https://peter-liese.de/images/ETS_DRAFT_Report_13-01-2022_new.pdf
https://click.redaktion.handelsblatt.com/?qs=9e7271f78aabc7cd338f9a3561a479eed0a4cdaaa06eb2b6af1e778fdfdf20cd18c9f114c0c0ee620e05a512d1ac01a1d2f50bc91d82b0d7
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STAD TENTWICK LUNG UND RAUMORDNUNG  

EU-Kommission: Neues Mobilitätspaket veröffentlicht 

Am 14. Dezember 2021 legte die Kommission weitere 

Vorschläge zur Steigerung von Effizienz und Nachhal-

tigkeit beim Reisen innerhalb der EU vor. Hintergrund 

hierfür bildet die bereits im Dezember 2020 von der 

Europäischen Kommission vorgestellten Strategie für 

nachhaltige und intelligente Mobilität, mit der die Ziele 

des Green Deals und der Digitalstrategie im Mobilitäts-

sektor erreicht werden sollen. Mit dem daraufhin im 

Juni 2021  durch die Kommission angenommenen Fit 

for 55 Paket wurden die ersten Vorschläge für kon-

krete Änderung des EU-Rechts auf den Weg ge-

bracht, wie die Überarbeitung der Richtlinie über die 

Energiebesteuerung und der Richtlinie für Erneuer-

bare Energien. Nun präsentierte die Kommission wei-

tere Vorhaben für eine verbesserte Konnektivität und 

vermehrter Nutzung des Schienenverkehrs, für alter-

native Antriebsformen und insbesondere für nachhal-

tige Mobilität in der Stadt. Zu Letzterem veröffentlichte 

die Kommission eine Mitteilung eines neuen urbanen 

Mobilitätsrahmen der EU, der das große Einsparpo-

tential von GHG-Emissionen bei der urbanen Mobilität 

unterstreicht. Damit hierbei konkrete Schritte gemacht 

werden können, sieht die Kommission einen gestärk-

ten Ansatz für TEN-T vor.  Dieser soll die Anbindung 

von Dörfern, Kleinstädten und Stadträndern, in denen 

ein Drittel der Bevölkerung lebt, aufgreifen. Aber auch 

ländliche Regionen sollen bei der Planung von TEN-Ts 

mitgedacht werden und entsprechend an ÖPNV-

Netze angeschlossen werden, um ausgeglichene Ver-

sorgung und Entwicklung zu gewährleisten. Außer-

dem sehen die Pläne eine Stärkung und Verbesserung 

der SUMPs vor, um intermodale Mobilität in Städten 

zu fördern. Damit SUMPs, sowie die Entwicklung von 

TEN-T unterstützt werden kann, will die Kommission 

bis Ende 2022 eine Reihe von Indikatoren festlegen 

anhand derer u.a. Nachhaltigkeit, und Bezahlbarkeit 

vergleichbar gemacht werden können. Bei den Mobi-

litätsformen sollen insbesondere der öffentliche Nah-

verkehr, das Fahrradfahren und das Laufen gefördert 

werden, um sicherere, aber auch gesündere Mobilität 

in den Vordergrund zu stellen. Zudem wird das Thema 

der Digitalisierung im Mobilitätssektor, wie bereits in 

der 2020 vorgestellten Mobilitätsstrategie als Quer-

schnittsthema bei der Planung (z.B. durch die Erhe-

bung von Passagierzahlen) und der Ausführung (z.B. 

Schaffung eines multimodalen Mobilitätsplans) ange-

sehen und bekräftigt. Weitere Informationen zu den 

Vorhaben der Kommission, sowie dazugehörige Kurz-

übersichten wurden mit der Pressemitteilung veröf-

fentlicht. (fh) 

 

EU-Kommission genehmigt neue Fördergebietskarte 

für Regionalbeihilfen  

Am 15. Dezember 2021 genehmigte die EU-Kommis-

sion die neue Fördergebietskarte über die Gewährung 

von Regionalbeihilfen. Diese gilt nun für den Zeitraum 

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2027. Die 

Fördergebietskarte basiert auf der überarbeiteten Mit-

teilung der Regionalbeihilfeleitlinien. In der Förderge-

bietskarte Deutschlands sind die Beihilfehöchstinten-

sitäten sowie die deutschen Gebiete aufgeführt, die für 

regionale Investitionsbeihilfen in Betracht kommen 

dürfen. Gemäß Artikel 107 Absatz 3 a oder c (A-För-

dergebiete, oder C-Fördergebiete) sind bestimmte un-

terstützende Maßnahmen durch staatliche Beihilfen 

zulässig. Nach den überarbeiteten Regionalbeihilfe-

leitlinien werden nun Gebiete in 14 Bundesländern als 

prädefinierte C-Fördergebiete davon profitieren kön-

nen. (jos)  

 

EuGH-Urteil zu Stickoxidwerten von PKW in Städten 

Am 13. Januar 2022 erklärte der Europäische Ge-

richtshof (EuGH) das Urteil des Europäischen Ge-

richts (EUG) in dem Verfahren um die Stickoxid-

Grenzwerte von Dieselautos für unrechtmäßig. Bereits 

2007 hatte die Kommission mit der Richtlinie 2007/46 

für eine Harmonisierung bei Zulassung, Verkauf und 

Inbetriebnahme von Kraftfahrzeugen gesorgt. Mit dem 

„Dieselgate“-Skandal führte die Kommission zusätz-

lich – zunächst vorrübergehend – ein Verfahren für die 

Messung von Emissionen bei realistischem Fahrbe-

trieb (Real Driving Emissions, RDE) ein. Mit der Ver-

ordnung 2016/646 wurden die RDEs dann gesetzlich 

verankert und es wurden durch den sog. Konformi-

tätsfaktor höhere Grenzwerte für die Stickstoff-

https://transport.ec.europa.eu/news/efficient-and-green-mobility-2021-12-14_de
https://transport.ec.europa.eu/news/efficient-and-green-mobility-2021-12-14_de
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)789&lang=en
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)789&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_21_3662
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_21_3662
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:DE:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:DE:PDF
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-12/com_2021_811_the-new-eu-urban-mobility.pdf
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-12/com_2021_811_the-new-eu-urban-mobility.pdf
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t_de
https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/413714/
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)789&lang=en
https://transport.ec.europa.eu/news/efficient-and-green-mobility-2021-12-14_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0429(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0429(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0646
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oxidemissionen festgesetzt, da die Autohersteller die 

vorherigen Grenzwerte nicht mehr einhalten konnten. 

Die Städte Paris, Brüssel und Madrid erhoben darauf-

hin Klage gegen die Kommission zur Nichtigerklärung 

der Verordnung 2016/646, da die Städte sich darin 

behindert sahen die Luftreinhaltung zu gewährleisten 

und Verkehrsbeschränkungen gegen PKWs zu erlas-

sen. Im Dezember 2018 gab der EUG den Städten 

Recht. Entgegen der Argumentation der Kommission, 

sah der EUG die Städte unmittelbar durch die Verord-

nung 2016/646 betroffen, was laut Art. 263 Abs. 4 

AEUV Grundlage für jede juristische Person ist, Klage 

gegen einen Rechtsakt einlegen zu können. Gegen 

dieses Urteil legten Deutschland, Ungarn und die 

Kommission daraufhin Berufung ein.  

Der EUGH hob das Urteil des EUG nun mit der Be-

gründung auf, dass die Städte nicht unmittelbar be-

troffen seien. Zudem stellte der EUGH fest, dass 

Städte Verkehrsbeschränkungen, wie beispielsweise 

Fahrverbote, aus Umweltschutzgründen verhängen 

dürfen. Grund dafür ist, dass die Richtline 2007/46 die 

Teilnahme am Straßenverkehr nicht erwähnt, sondern 

lediglich Verpflichtungen zum Inverkehrbringen, also 

Verkauf, Zulassung u.Ä. Aus diesem Grund müssen 

die klagenden Städte auch kein Vertragsverletzungs-

verfahren befürchten, da Fahrverbote nicht gegen die 

Richtlinie verstoßen können da sie nicht z.B. Verkauf 

oder Zulassung betreffen. Weitere Informationen sind 

in der Pressemitteilung des EUGH, sowie im vollstän-

digen Urteil zu finden. (fh) 

 

EU-Kommission: Start des „Rural Pact“ soll ländliche 

Räume stärken  

Am 20. Dezember 2021 lancierte die Europäische 

Kommission den Rural Pact, welchen sie bereits im 

Juni 2021 als Teil ihrer Langfristigen Vision für die 

ländlichen Gebiete der EU präsentiert hatte. Der Pakt 

soll rahmengebend für die Kooperation von Behörden 

und Interessenvertretern auf lokaler, regionaler, natio-

naler und EU-Ebene sein. Als langfristiges Projekt an-

gelegt soll er einen Austausch von Ideen und Erfah-

rungen für öffentliche Behörden, Bürgern und Interes-

senvertretern vereinfachen, damit ländliche Gebiete 

von koordiniertem Handeln profitieren können. Vize-

präsidentin Dubravka Šuica, Kommissar für Landwirt-

schaft und ländliche Entwicklung Janusz 

Wojciechowski und Kommissarin für Regionalpolitik 

Elisa Ferreira, haben nun zu einer offenen Diskussion 

des Paktes eingeladen. Bis Juni 2022 können Vertre-

ter ländlicher Gebiete und Interessenvertreter der 

„Rural Pact community“ beitreten und Ideen zur Um-

setzung und Entwicklung abgeben.  Eine hochrangige 

Konferenz im Juni 2022 zum Rural Pact wird die Bei-

träge dann zusammenbringen und weitere Schritte 

beschließen. Weitere Informationen bietet eine Über-

sicht der Kommission zu dem Vorhaben. (fh) 

  

Europäische Kulturhauptstädte benannt  

Mit dem Beginn des Jahres 2022 tragen drei europäi-

sche Städte wieder den Titel „Kulturhauptstadt Eu-

ropa“. Esch-Sur-Alzette ist die zweitgrößte Stadt Lu-

xemburgs und geografisch im Zentrum Europas. Für 

ihr Programm widmet sich die ehemalige Industrie-

stadt besonders der ökologisch-nachhaltigen Ent-

wicklung, sowie der Miteinbeziehung der Öffentlichkeit 

und behandelt Themen des Strukturwandels. Der 

zweite Titelträger ist das litauische Kaunas. Die Stadt 

hat eine Reihe von Festivals, Ausstellungen und ande-

ren kulturellen Veranstaltungen geplant, die in der 

Szenerie der modernistischen Architektur, lokalen 

Künstlern und Kreativen eine Bühne bieten sollen. Als 

dritte Stadt repräsentiert das serbische Novi Sad die 

Balkanhalbinsel. Mit seiner Lage an der Donau soll die 

zweitgrößte Stadt des EU-Beitrittskandidaten Serbien 

eine Brücke zur EU darstellen, was sich auch im Kul-

turprogramm widerspiegelt, welches auf den Aus-

tausch zwischen Balkan und Europa setzt.  (fh) 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180198de.pdf
https://dejure.org/gesetze/AEUV/263.html
https://dejure.org/gesetze/AEUV/263.html
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-01/cp220002de.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-177/19&language=DE
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-177/19&language=DE
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_3162
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_3162
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/launch-rural-pact-2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/launch-rural-pact-2021.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RuralPact
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_de#theruralpact
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_de#theruralpact
https://esch2022.lu/de/
https://kaunas2022.eu/en/
https://novisad2022.rs/en/home-3/
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WOHNUNGS- UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT 

Europäische Kommission verlängert Befristeten Beihil-

ferahmen bis zum 30. Juni 2022 

Die Europäische Kommission hat beschlossen, den 

befristeten Beihilferahmen, der am 31. Dezember 

2021 hätte auslaufen sollen, bis zum 30. Juni 2022 zu 

verlängern. Um den wirtschaftlichen Aufschwung wei-

ter zu beschleunigen, hat die Kommission außerdem 

die Einführung von zwei neuen Maßnahmen geplant, 

mit denen für einen weiteren begrenzten Zeitraum di-

rekte Anreize für private Investitionen und voraus-

schauende Maßnahmen zur Unterstützung der Sol-

venz geschaffen werden sollen. Seit Beginn der Pan-

demie hat der befristete Beihilferahmen den Mitglied-

staaten die Möglichkeit gegeben, Unternehmen ge-

zielt und in angemessener Weise zu unterstützen und 

gleichzeitig Schutzmaßnahmen einzuführen, um glei-

che Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt zu er-

halten.  

Die Verlängerung bis zum nächsten Jahr wird ein all-

mähliches, schrittweises und koordiniertes Auslaufen 

der krisenbedingten Maßnahmen ermöglichen. Dies 

wird es den Mitgliedstaaten ermöglichen, die Unter-

stützungsregelungen zu verlängern, um sicherzustel-

len, dass Unternehmen, die noch unter den Auswir-

kungen der Krise leiden, nicht abrupt ihre Unterstüt-

zung verlieren. Diese Vorschrift ermöglichte es, Mora-

torien für Kredite und staatliche Garantien für die Un-

ternehmensfinanzierung zu erlassen.                                   

Des Weiteren wurden zwei neue Instrumente einge-

führt, um die Wirtschaft anzukurbeln und private Inves-

titionen für einen schnelleren, grünen und digitalen 

Aufschwung anzuziehen. Die bis zum 31. Dezember 

2022 befristeten Investitionsfördermaßnahmen sollen 

die Mitgliedstaaten dazu anregen, die durch die Krise 

entstandene Investitionslücke durch Anreize zur Be-

schleunigung des grünen und digitalen Wandels zu 

schließen.                                                                                                                                               

Darüber hinaus sind bis Ende 2023 neue Maßnahmen 

zur Unterstützung der Solvenz vorgesehen, um private 

Mittel zu mobilisieren und sie für Investitionen in kleine 

und mittlere Unternehmen, einschließlich Neugrün-

dungen und kleine Midcap-Unternehmen, verfügbar 

zu machen. Die Mitgliedstaaten können privaten 

Finanzintermediären Bürgschaften gewähren, um An-

reize für Investitionen in diese Art von Unternehmen zu 

schaffen und ihnen den Zugang zu Kapital zu erleich-

tern, das für sie allein oft schwer zu beschaffen ist.               

Unter anderem verlängerte die Kommission die Mög-

lichkeit der Mitgliedstaaten, rückzahlbare Instrumente 

(z. B. Bürgschaften, Darlehen, rückzahlbare Vor-

schüsse), die im Rahmen des vorübergehenden Ge-

meinschaftsrahmens gewährt wurden, in andere Bei-

hilfeformen wie direkte Zuschüsse umzuwandeln, vom 

30. Juni 2022 auf den 30. Juni 2023 und passte die 

Höchstbeträge für bestimmte Arten von Beihilfen ent-

sprechend der Verlängerung ihrer Laufzeit an.                                                                                                

Schließlich wurde die Anwendung der außergewöhnli-

chen Flexibilitätsregeln in den Rettungs- und Umstruk-

turierungsleitlinien der Kommission präzisiert und die 

geänderte Liste der Länder mit nicht marktfähigen Ri-

siken im Zusammenhang mit der kurzfristigen Export-

kreditversicherung um weitere drei Monate (vom 31. 

Dezember 2021 bis zum 31. März 2022) verlängert. 

(gdw) 

 

Überarbeitete Leitlinien für staatliche Beihilfen in den 

Bereichen Klima, Umweltschutz und Energie  

Am 21. Dezember 2021 hat die Europäische Kommis-

sion die Überarbeitung der Leitlinien für staatliche Bei-

hilfen für Klima, Umweltschutz und Energie geneh-

migt, die ab Januar 2022 in Kraft treten und an die sich 

die Mitgliedstaaten bis 2024 anpassen müssen.  

Die neuen genehmigten Leitlinien sollen einen flexiblen 

Rahmen schaffen, um die Vorschriften mit den Zielen 

des Europäischen Green Deal in den Bereichen Ener-

gie und Umwelt in Einklang zu bringen und die Mit-

gliedstaaten auf dem Weg zu einem grünen Übergang 

zu unterstützen. Durch die Überarbeitung werden die 

Kategorien von Investitionen und Technologien erwei-

tert, die von den Mitgliedstaaten unterstützt werden 

können z. B. die Verringerung oder Beseitigung von 

Treibhausgasemissionen, und es wird einfacher, Sub-

ventionen für die Dekarbonisierung zu bewerten, ein-

schließlich Investitionen in erneuerbare Energien, 

Energieeffizienz in Produktionsprozessen und die De-

karbonisierung der Industrie. 

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework/amendments_de
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework/amendments_de
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-12/CEEAG_Guidelines_with_annexes_I_and_II_0.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-12/CEEAG_Guidelines_with_annexes_I_and_II_0.pdf
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Die Leitlinien enthalten neue oder aktualisierte Ab-

schnitte zu den Beihilfen für die Vermeidung oder Ver-

ringerung der Umweltverschmutzung, für Ressour-

ceneffizienz und Kreislaufwirtschaft, für die biologi-

sche Vielfalt und für die Beseitigung von Umweltschä-

den. Weitere Abschnitte betreffen Subventionen zur 

Förderung von Investitionen in Schlüsselbereichen wie 

Energieeffizienz in Gebäuden und umweltfreundliche 

Mobilität.  

Im Allgemeinen ist eine Beihilfe von bis zu 100 % der 

Finanzierungslücke zulässig, insbesondere dann, 

wenn die Beihilfe über ein Ausschreibungsverfahren 

gewährt wird. Unter anderem werden die nationalen 

Regierungen in der Lage sein, spezielle Technologie-

auktionen zu veranstalten, bei denen bis zu 30 % der 

Angebote nach qualitativen (d.h. nicht preisbezoge-

nen) Kriterien ausgewählt werden. Das Dokument 

sieht auch Mechanismen zur Stabilisierung der Ein-

nahmen in Form von bilateralen Differenzverträgen 

(CfDs) vor.  

Nach den neuen Leitlinien können staatliche Beihilfen 

auch für Pilotprojekte gewährt werden, sofern die Mit-

gliedstaaten nachweisen können, dass der Wettbe-

werb unzureichend ist. Dies gilt nun auch für Projekte, 

die vollständig im Besitz von KMU oder Energiege-

meinschaften sind und deren installierte Leistung 6 

MW oder weniger beträgt, sowie für Projekte, die im 

Besitz von Klein- und Kleinstunternehmen oder reinen 

Windkraft-CERs sind und deren installierte Leistung 18 

MW oder weniger beträgt. 

Staatliche Beihilfen für Gasprojekte sind zulässig, 

wenn sie zukunftssicher und klimaneutral sind, d.h. 

beispielsweise mit CO2-Abscheidung und -Speiche-

rung kombiniert werden können, oder wenn die Infra-

struktur auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. 

Bei Beihilfen zur Steigerung der Energieeffizienz be-

stehender Gebäude kann die Beihilfeintensität um 15 

%-Punkte erhöht werden, wenn die Verbesserung zu 

einer Verringerung des Primärenergiebedarfs um min-

destens 40 % führt. Diese Erhöhung der Beihilfeinten-

sität gilt jedoch nicht, wenn das Projekt zwar zu einer 

Verringerung des Primärenergiebedarfs um 40 % oder 

mehr führt, aber die Energieeffizienz des Gebäudes 

nicht über das durch die Mindestanforderungen an die 

Gesamtenergieeffizienz vorgeschriebene Maß hinaus 

verbessert. 

Beihilfen für Investitionen, die Unternehmen lediglich 

in die Lage versetzen, bereits geltende verbindliche 

EU-Standards einzuhalten, werden nicht als Beihilfen 

mit Anreizeffekt angesehen. Beihilfen können als Bei-

hilfen mit Anreizeffekt angesehen werden, wenn sie es 

einem Unternehmen ermöglichen, sein Umweltschutz-

niveau in Übereinstimmung mit verbindlichen nationa-

len Standards zu erhöhen, die strenger sind als die 

Unionsstandards oder die bei fehlenden EU-Stan-

dards angenommen werden. Beihilfen für die Anpas-

sung an verabschiedete, aber noch nicht in Kraft ge-

tretene EU-Standards werden als Beihilfen mit Anreiz-

effekt betrachtet, wenn die Investition mindestens 18 

Monate vor Inkrafttreten der EU-Standards durchge-

führt und abgeschlossen wird. 

Schließlich gibt es eine besondere Ausnahmeregelung 

bis zum 31. Dezember 2023, um den Mitgliedstaaten 

mit dem niedrigsten BIP den Kohleausstieg zu erleich-

tern. 

Generell werden also die neuen EU-Beihilfevorschrif-

ten die Subventionen für die umweltschädlichsten fos-

silen Brennstoffe abschaffen, für die eine positive Be-

wertung durch die Kommission angesichts ihrer er-

heblichen negativen Umweltauswirkungen unwahr-

scheinlich ist. 

Die vorliegenden Leitlinien für staatliche Beihilfen in 

den Bereichen Klima, Umweltschutz und Energie 

2022 sind die von der EU-Kommission angekündigte 

Revision der Energiebeihilfen zur Unterstützung der 

Vorgaben aus der EPBD. Die für das Frühjahr 2022 

vorgesehene Veröffentlichung ist vorgezogen worden. 

Insbesondere der Punkt 143 auf S. 53 in den Leitlinien 

klärt die Anwendung der Beihilfe: „Where Union law 

imposes on undertakings minimum energy perfor-

mance standards qualifying as Union standards, aid 

for all the necessary investments enabling undertak-

ings to comply with those standards will be considered 

to have an incentive effect, provided that the aid is 

granted before the requirements become mandatory 

for the undertaking concerned. The Member State 

must ensure that beneficiaries provide a precise reno-

vation plan and timetable demonstrating that the aided 
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renovation is at least sufficient to bring the building to 

comply with those minimum energy performance 

standards. “ 

Damit werden EU-Energieeffizienzstandards förderfä-

hig bis diese national verbindlich werden. (gdw) 

 

EU plant mindestens 20% Wasserstoff-Tauglichkeit 

für Gasboiler 

Im Rahmen neuer geplanter Vorschriften, die Teil der 

aktualisierten Ökodesign- und Energiekennzeich-

nungsanforderungen für Raumheizgeräte und Warm-

wasserbereiter sind, könnten neue Gasboiler, die in 

Europa auf den Markt gebracht werden, bald mit min-

destens 20 % Wasserstoff betrieben werden müssen. 

Die Kommission arbeitet seit 2018 an neuen Vorschrif-

ten für Heizkessel in Wohngebäuden. Die Konsultatio-

nen sind allerdings noch nicht abgeschlossen, und die 

neue Verordnung wird wahrscheinlich nicht vor 2023 

offiziell verabschiedet und wird ab 2025 gelten. 

Einem Bericht der Internationalen Energieagentur zu-

folge sollten Gasboiler für fossile Brennstoffe verboten 

werden, wenn die Netto-Null-Emissionsziele bis 2050 

erreicht werden sollen. Das Verbot sollte ab 2025 gel-

ten, sofern sie nicht mit Wasserstoff kompatibel sind. 

Somit könnten bis 2025 zwei Drittel der Emissionen 

eingespart werden. 

Unter den Mitgliedstaaten herrschen allerdings unter-

schiedliche Meinungen: Deutschland plädiert zum 

Beispiel für einen Ausstieg aus fossilen Gasboilern ab 

2025, Frankreich für einen schrittweisen Ausstieg ab 

2030, während Italien, Spanien und Portugal ein euro-

paweites Verbot deutlich ablehnen. 

Die EU-Kommission will jedoch zunächst kein vollstän-

diges Verbot für neue fossile Gasboiler. Der Entwurf 

eines Kommissionsvorschlags zur Überarbeitung des 

Gasmarktes enthält noch keine Vorgaben zur Förde-

rung des erneuerbaren Gases. 

Für viele Experten können wasserstofftaugliche Heiz-

kessel einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung 

des Wärmesektors leisten. Laut Stephan Kolb (Viess-

mann) werden Wärmepumpen im zukünftigen europä-

ischen Heizsystem eine große Rolle spielen, doch 

warnt er, dass ein Heizsystem, das allein mit 

Wärmepumpen betrieben wird, große Mengen an zu-

sätzlichem Strom und einen Ausbau der Netze erfor-

dern würde, insbesondere im Winter. 

Andere wiederum stehen der Nutzung von Wasser-

stoff zum Heizen von Häusern skeptisch gegenüber. 

Agora Energiewende hält Wasserstoff für die Behei-

zung von Gebäuden durch Heizkessel oder Brenn-

stoffzellen nicht für sinnvoll, da eine Beimischung nur 

bedingt zur Erreichung der EU-Klimaziele beitragen 

würde. 

Ein weiteres Problem sei die Knappheit von Wasser-

stoff, der in den kommenden Jahren in allen Sektoren 

immer wertvoller werden wird. Darüber hinaus würde 

eine mögliche freiwillige EU-Norm für 100 % wasser-

stofftaugliche Heizkessel nicht gewährleisten, dass 

darin überhaupt Wasserstoff verwendet wird. Es ist 

wahrscheinlicher, dass wasserstofftaugliche Boiler an-

stelle von Standardboilern installiert werden, sie aber 

mit fossilem Gas betrieben werden, weil nicht genü-

gend Wasserstoff zur Verfügung steht. 

Der Verband Hydrogen Europe (europäischer Dach-

verband von Zukunft Gas) äußerte sich zu der mögli-

chen Einführung eines verbindlichen Primärenergie-

faktors (PEF) für wasserstoffbetriebene Heizprodukte. 

Die Herstellung von Wasserstoff gelte - unabhängig 

davon, ob er aus fossilem Gas oder durch Wasser-

elektrolyse gewonnen wird - als ineffizient, da bei der 

Komprimierung und dem Transport des Wasserstoffs 

Energie verloren geht. 

Des Weiteren werde der von der Europäischen Kom-

mission vorgeschlagene PEF auf der Grundlage von 

grauem Wasserstoff aus fossilem Gas kalkuliert, 

wodurch sich ein ungünstiger PEF von 1,65 für was-

serstofftaugliche Heizkessel ergebe. Damit würden 

wasserstofftaugliche Heizkessel auf der EU-Energieef-

fizienzskala insgesamt in die Kategorie G eingestuft, 

und die Verbraucher werden eher in nicht wasserstoff-

taugliche Brennstoffgeräte investieren. (gdw) 

 

 

 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=de&meetingId=28735
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=de&meetingId=28735
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=de&meetingId=28735
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.agora-energiewende.de/en/publications/12-insights-on-hydrogen-publication/
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FINANZMÄRK TE UND FINANZIERUNGSFRAGEN  

Überarbeitung der Verordnung über Europäische 

Langfristige Investmentfonds 

Die Europäische Kommission bereitet eine Überarbei-

tung der Verordnung über europäische langfristige In-

vestmentfonds (ELTIF) vor, um die Nutzung dieser In-

strumente in der Europäischen Union zu fördern. 

Die Verordnung gibt einen Rahmen und ein europäi-

sches Label vor, das es professionellen und privaten 

Anlegern ermöglicht, in langfristige Projekte wie Ver-

kehrs- oder soziale Infrastruktur, Immobilien und 

KMU-Finanzierung zu investieren.  

Die Kommission hat allerdings festgestellt, dass die 

Vorteile von ELTIF durch die restriktiven Fondsvor-

schriften und die Zugangshindernisse für Kleinanleger 

beeinträchtigt werden: Nach fünf Jahren sind erst 57 

ELTIF-Fonds in der EU eingerichtet worden. 

Nun wird die Kommission auf der Grundlage einer öf-

fentlichen Konsultation vorschlagen, den Umfang der 

zulässigen Vermögenswerte und Anlagen zu erwei-

tern. 

Zu diesem Zweck wird sie vorschlagen, dass Investiti-

onen nicht mehr auf Projekte beschränkt sein sollten, 

die sich physisch in der EU befinden.  

Darüber hinaus wird eine Überarbeitung der Definition 

von „realen Vermögenswerten“ Investitionen in Ver-

mögenswerte ermöglichen, die nicht unbedingt eine fi-

nanzielle Rendite abwerfen, schwer zu bewerten oder 

immateriell sind (z. B. geistiges Eigentum). 

Außerdem werden die Hindernisse für Kleinanleger 

abgebaut. Insbesondere wird die für einen ELTIF-

Fonds erforderliche Mindestanlagesumme auf 10.000 

EUR gesenkt.  

Um ELTIF-Fonds für professionelle Anleger attraktiver 

zu machen, wird der Anteil der zulässigen Vermögens-

werte, die langfristige Projekte darstellen, bei professi-

onellen Fonds von 70 % auf 50 % gesenkt, während 

bei ELTIF-Fonds für Kleinanleger eine Mindest-

schwelle von 70 % beibehalten wird. 

Es muss auch unterschieden werden zwischen Fonds 

für Kleinanleger, die grenzüberschreitend vertrieben 

werden können, und solchen für professionelle Anle-

ger, die nur auf nationaler Ebene verkauft werden und 

sollte es nicht mehr zwingend erforderlich sein, dass 

ein ELTIF-Fonds von einem Verwalter alternativer In-

vestmentfonds mit Sitz in demselben Mitgliedstaat ver-

waltet wird. 

Schließlich wird die Mindestanlage eines ELTIF-Fonds 

in einen physischen Vermögenswert auf 1 Mio. EUR 

gesenkt, und es wird nicht mehr vorgeschrieben sein, 

dass die Fonds diesen Vermögenswert direkt halten 

müssen. 

Die Überarbeitung der ELTIF-Verordnung steht im Zu-

sammenhang mit der Überarbeitung des Rahmens für 

alternative Investmentfonds, der als Teil des Pakets 

zur Förderung der Kapitalmarktunion ebenfalls überar-

beitet werden soll. (gdw) 

 

PRIIPs-Verschiebung veröffentlicht 

Nachdem Europäisches Parlament und Rat dem ent-

sprechenden Kommissionsvorschlag eines sogenann-

ten Quick-Fix‘ zur Verschiebung des Anwendungszeit-

punktes der PRIIPS-Verordnung vom 31. Dezember 

2021 um ein Jahr zugestimmt hatten, wurde die be-

schlossene Verschiebung am 15. Dezember 2021 im 

EU-Amtsblatt veröffentlicht. Ebenso die Anpassungen 

der Delegierten Verordnung mit den technischen Re-

gulierungsstandards für PRIIPS. Die Änderungen be-

treffen vor allem die lange intensiv diskutierte Ermitt-

lung und Darstellung der Kosten, des Gesamtrisikoin-

dikators sowie der Performance-Szenarien. (db) 

  

https://drive.google.com/file/d/14t626Ujr6Rjfov13PlVvOIPwItA-1IQZ/view
https://drive.google.com/file/d/14t626Ujr6Rjfov13PlVvOIPwItA-1IQZ/view
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2259&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2268&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2268&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2268&from=EN
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Konsultationen zu Basel III, Wohnimmobilienkre-

ditrichtlinie und Unternehmensberichterstattung 

Die Europäische Kommission konsultiert derzeit ihren 

Vorschlag zur Umsetzung des Basel III-Finalisierungs-

pakets und hat nun eine die Frist zur Stellungnahme 

bis zum 23. Februar 2022 verlängert. 

Im Zuge der Überarbeitung der Wohnimmobilienkre-

ditrichtlinie konsultiert die Kommission bis 28. Februar 

2022. Verbraucher sollen frühzeitige, relevante und 

gut verständliche Informationen über Wohnimmobili-

enkredite erhalten, die der digitalen Welt angepasst 

sind. Die grenzüberschreitende Bereitstellung von 

Wohnimmobilienkrediten soll gefördert werden. Ferner 

reflektiert die Kommission, wie der Verbraucherschutz 

bei wirtschaftlichen Krisen wie COVID-19 gestärkt und 

wie die Nutzung von Wohnimmobilienkrediten zur Er-

höhung der Energieeffizienz gefördert werden kann. 

Zu Ihrem geplanten Richtlinienvorschlag zur Verbes-

serung von Qualität und Durchsetzung der Unterneh-

mensberichterstattung mit Änderungen zahlreicher 

Vorgaben zu Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfung 

und Publizität konsultiert die Kommission bis 4. Feb-

ruar 2022. Der Vorschlag ist für das 4. Quartal 2022 

avisiert. Durch die Einführung von Joint Audits, Schaf-

fung zusätzlicher europäischer Aufsichtskompeten-

zen, Kontrolle von Prüfungsausschüssen und Ausdeh-

nung der Inhalte des Bestätigungsvermerks stünden 

Kostensteigerungen und eine weitere Einschränkung 

der Prüferauswahl zu Lasten der Prüferqualität zu er-

warten.  

Am 27. Januar veröffentlichte die ESMA zudem eine 

Konsultation zu überarbeiteten MiFID-II-Guidelines 

zum Geeignetheitstest in der Anlageberatung unter 

Berücksichtigung der ab 2. August 2022 beim Anleger 

abzufragenden Nachhaltigkeitspräferenzen (Art. 2 

Abs. 7 Deleg. MiFID-VO). Anlegern, die eine Nachhal-

tigkeitspräferenz bejahen, können danach nur Pro-

dukte bestimmter Nachhaltigkeitskategorien angebo-

ten werden. Die überarbeiteten Guidelines konkreti-

sieren, welche Informationen im Zuge der Abfrage 

beim Anleger einzuholen sind und wie ESG-Produkte 

im MiFID-Vertrieb ausgestaltet sein sollten. Der Ent-

wurf wird bis zum 27. April 2022 konsultiert. (db)  

Diskussion um Green Bond-Nutzung (EP)  

Das Europäischen Parlament erwägt derzeit, ab 2025 

den an die Taxonomie-Verordnung geknüpften EU 

Green Bond Standard (EU GBS) für Neuemissionen 

grüner Anleihen obligatorisch vorzuschreiben. Die 

EZB befürwortet eine Vereinheitlichung der EU GBS. 

Im Falle der Finalisierung der Taxonomie bis 2025 

stünden Effekte auf die möglichen Volumina im grünen 

Anleihesegment zu erwarten: Unternehmen würden 

bis dahin noch keine taxonomiekonformen Projekte in 

einem Umfang produzieren können, wie aktuell nach 

ICMA-Standards möglich. (db) 

 

 

Verlängerte Konsultationsfrist Kapitalmarktunion - Än-

derungsvorschläge AIFMD und ELTIFs 

Am 25. November 2021 veröffentlichte die Europäi-

sche Kommission eine Konsultation zum Paket zur Ka-

pitalmarktunion, das Vorschläge zur Überarbeitung 

von MiFIR, AIFMD, ELTIF und zur Einrichtung einer eu-

ropäischen Plattform für Unternehmens- und Finanz-

daten (ESAP) enthält. Die Frist zur Abgabe von Stel-

lungnahmen wurde nun auf den 2. März 2022 verlän-

gert. Nach diversen Reviews und Konsultationen in 

den vergangenen Jahren sieht insbesondere der Vor-

schlag zur Überarbeitung der ELTIF-Verordnung Er-

leichterungen vor, für die die Branche geworben hat 

und durch die ELITF-Auflage und Vertrieb vereinfacht 

werden dürften (vgl. Artikel oben). Für die AIFMD, die 

in der Branche als ausgewogenes Regelwerk gilt, ent-

hält der Änderungsvorschlag nur vereinzelte Anpas-

sungen (wie verbesserte Auslagerungsregelungen 

und Vereinheitlichung der Aufsichtsanforderungen in-

nerhalb der EU, Harmonisierung bisheriger nationaler 

Regelungen für Kreditfonds, Einführung spezifischer 

Liquiditätstools für OGAWs und offene AIF). (db) 

 

 

Erneute Verschiebung der RTS zur Offenlegungs-

Verordnung (SFDR)  

Am 25. November 2021 teilte die Europäische Kom-

mission Europäischem Parlament und Rat mit, die 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12015-Alignment-EU-rules-on-capital-requirements-to-international-standards-prudential-requirements-and-market-discipline-_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Unternehmensberichterstattung-Verbesserung-der-Qualitat-und-Durchsetzung_d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2616&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2616&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0721
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0722
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Anwendung der technischen Regulierungsstandards 

zur SFDR (Level 2) werde um weitere sechs Monate 

auf den 1. Januar 2023 verschoben. Die Regeln zu 

Principle Adverse Impacts (PAI) gem. Art. 4 SFDR sind 

erstmalig ab dem 1. Juli 2023 für den Berichtszeitraum 

des Jahres 2022 anzuwenden. 

Die Kommission stellt fest, sie könne die am 22. Okto-

ber 2021 vorgelegten RTS zu den taxonomiebezoge-

nen Informationspflichten angesichts von Umfang und 

Detailtiefe nicht innerhalb der vorgesehenen drei-mo-

natigen Frist annehmen. Sie konzediert, Anwender be-

nötigten hinreichenden Implementierungsvorlauf. Da-

her sei es erforderlich, den Delegierten Rechtsakt zur 

Umsetzung der RTS vom 22. Oktober 2021 sowie der 

RTS vom 4. Februar 2021 zu verschieben. In Deutsch-

land veröffentlichte das Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) einen mit der  BaFin abgestimmten und im No-

vember 2021 in der IDW Life 11/2021 erschienen Pra-

xishinweis zur Offenlegungs-Verordnung in Verbin-

dung mit der Taxonomie-Verordnung. Dieser soll Wirt-

schaftsprüfern als Orientierung bei der Umsetzung der 

Nachhaltigkeitspflichten nach der Offenlegungs-Ver-

ordnung dienen, nachdem die Prüfung durch Wirt-

schaftsprüfer einer ordnungsgemäßen Einhaltung der 

Pflichten durch das Fondsstandortgesetz (FoStoG) in 

das KAGB implementiert wurde. (db) 

 

 

 

 

 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2021/meldung_211104_Offenlegungsverordnung.html
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AKTUELLES AUS DER FÖRDERLANDSCHAFT / VERANSTALTUNGEN  

Ausschreibung der Preise zum Neuen Europäischen 

Bauhaus 2022 

Die Europäische Kommission hat am 18. Januar 2022 

die zweite Ausschreibung zum Neuen Europäischen 

Bauhaus Preis 2022 eingeleitet. Bis zum 28. Februar 

2022 um 19.00 Uhr können interessierte Bewerber 

ihre Projekte einreichen. 

Wie im vergangenen Jahr laufen auch dieses Mal zwei 

Wettbewerbsbereiche gleichzeitig. Der New European 

Bauhaus Award richtet sich an bereits existierende 

bzw. vollständig abgeschlossene Projekte, die nicht äl-

ter als zwei Jahre sind. Der New European Bauhaus 

Rising Stars Award ist Ideen und Konzepten von Per-

sonen nicht älter als 30 Jahre vorbehalten. 

Die 2022-Ausgabe wird inspirierende Beispiele aus-

zeichnen, die Veränderungen in unserem täglichen 

Leben, unseren Lebensräumen und Erfahrungen be-

wirken, und die die drei Bauhaus Kernwerte: Nachhal-

tigkeit, Ästhetik und Inklusion (gesellschaftliche Teil-

habe) gleichermaßen berücksichtigen. 

Die Preise werden in den folgenden vier Kategorien 

vergeben: 

 

1. Rückbesinnung auf die Natur 

2. Wiedererlangung des Zugehörigkeitsgefühls 

3. Vorrang für Orte und Menschen, die Unterstützung 

am stärksten benötigen 

4. Ausgestaltung eines kreislauforientierten industriel-

len Ökosystems und Unterstützung des Lebenszyklus-

denkens 

 

Es können mehrere Projekte eingereicht werden, je-

doch darf ein und dasselbe Projekt nur in einer Kate-

gorie vorgelegt werden. 

Für die 2022-Ausgabe ist ein verbessertes und fünf-

stufiges Auswahlverfahren vorgesehen. So wird in ei-

nem zweiten Schritt nach der Zulässigkeitsüberprü-

fung, eine externe Sachverständigen-Gruppe die Be-

werbungen bewerten, um eine Auswahlliste von 40 Fi-

nalisten (bzw. fünf Finalisten pro Kategorie) mit der 

höchsten Punktezahl zusammenzustellen. Sollten 

nicht alle Mitgliedstaaten in der Liste vertreten sein, 

werden zusätzlich die bestbewerteten Projekte dieser 

Mitgliedstaaten mit aufgenommen. Erst dann wird eine 

öffentliche Onlineabstimmung abgehalten und im vier-

ten Schritt eine Jury aus neun Sachverständigen eine 

endgültige Rangfolge der Bewerbungen vorschlagen, 

bevor diese vom Bewerbungsausschuss der Kommis-

sion geprüft wird. 

Die Preise für den ersten Wettbewerbsbereich sind je-

weils mit einer Summe von 30.000,00 EUR versehen. 

Die Gewinner aus dem zweiten Bereich erhalten je-

weils 15.000,00 EUR. 

Die zweitplatzierten Gewinner erhalten 20.000 EUR 

für den NEB-Award und 10.000 EUR für den Rising 

Stars Award. 

Ferner erhalten alle Gewinner ein Kommunikationspa-

ket zur Bekanntmachung ihres Projekts. 

Die Bewerbungen können unter diesem Link einge-

reicht werden. Die vollständigen Bewerbungskriterien 

finden Sie hier. (gdw) 

 

Erster Projektaufruf für Interreg B im Alpenraum  

Zu Beginn des Jahres haben die Förderaufrufe des 

Programmraums Alpenraum für die Umsetzung der 

drei thematischen Prioritäten – Klimaresiliente und 

grüne Alpenregion, CO2-neutrale und ressourcen-

schonende Alpenregion, sowie Innovation und Digita-

lisierung zur Unterstützung einer grünen Alpenregion 

begonnen. Hier besteht die Möglichkeit entweder ein 

„Klassisches Projekt“ oder ein „Kleinangelegtes Pro-

jekt“ durchzuführen. Für klassische Projekte gibt es ei-

nen zweistufigen Bewerbungsprozess. Zunächst 

muss eine kurze Ausführung des Bewerbungsformu-

lars über das Joint Electronic Monitoring System 

(JEMS) Portal eingereicht werden. Vielversprechende 

Vorschläge werden dann in einem zweiten Schritt ge-

beten ein ausführliches Bewerbungsformular abzuge-

ben. Die Frist für klassische Projekte ist der 28. Feb-

ruar 2022. Für Kleinangelegte Projekte ist das Bewer-

bungsverfahren einstufig. Sie sind für eine kürzere 

Dauer weniger Partner konzipiert. Die Frist für kleinan-

gelegte Projekte ist der 22. April 2022. Das Budget für 

die Projekte liegt bei 25 Mio. bzw. 5 Mio. Euro (EFRE). 

Ausgaben von Mitgliedsstaaten werden zu 75% kofi-

nanziert bzw. rückerstattet. Das Programm für den 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/sites/default/files/guide-to-applicants/Leitfaden_fu%CC%88r_Bewerberinnen_und_Bewerber_DE_1.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/projects/example-project/I.2.5-Joint-Electronic-Monitoring-System-(Jems)-.html
https://www.alpine-space.eu/wp-content/uploads/2021/12/ASP_programme-manual_v2.0.pdf
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Interreg Programmraum Alpenraum gibt nähere Infor-

mationen zu Zielsetzung und Prioritäten der Förder-

maßnahmen. Bei Interesse und Hilfe steht der natio-

nale Kontaktpunkt (ACP) zu Verfügung. Weitere Infor-

mationen, wie Auswahlkriterien, sowie ein Leitfaden 

für das Ausfüllen des Bewerbungsformulars und eine 

Checkliste sind auf der Webseite vom Interreg Alpen-

raum zu finden.  

Preis für Europäische Hauptstadt für Vielfalt 

Als Teil des Aktionsplans zur Bekämpfung von Rassis-

mus und der Strategie zur Gleichstellung von LGBTQ+ 

lobt die Kommission dieses Jahr zum ersten Mal den 

Preis „Europäische Hauptstädte für Integration und 

Vielfalt“ aus. Die Bewerbungen können vielfältig sein 

und sich beispielsweise auf Kultur- und Bildungspro-

jekte oder die Verbesserung allgemeiner Infrastruktur 

fokussieren und dabei vorbildlich sind und alle Diskri-

minierungsgründe laut Artikel 19 AEUV abdecken. Ein 

Sonderpreis kommt zudem der Förderung der Integra-

tion der Roma zu. Alle lokalen Behörden, einschließlich 

Städten und Regionen können sich bewerben. In den 

zwei Kategorien – Städte mit mehr bzw. weniger als 

50.000 Einwohner – werden jeweils drei Städte aus-

gezeichnet, wobei der Titel als „Europäische Haupt-

stadt für Integration und Vielfalt 2022“ dem ersten 

Platz vorbehalten ist. Der Sonderpreis zur Integration 

der Roma wird unabhängig von der Größe der Kom-

mune vergeben. Bewerbungen können bis zum 15. 

Februar 2022, 12.00 MEZ über die entsprechende 

Webseite eingereicht werden. Die Preisverleihung ist 

für den 28. April 2022 geplant. (fh) 

 

Aufrufe Smart Communities (u.a. Call für Daseinsvor-

sorge) 

Im Rahmen des Förderprogramms Horizon hat die 

Kommission eine Ausschreibung zur Stärkung von 

ländlichen Gebieten veröffentlicht, um deren nachhal-

tiges, ausgeglichenes und inklusives Wachstum zu un-

terstützen. Durch das Fördern und Anwenden digita-

ler, sozialer und durch die Gemeinschaft angeführte 

Lösungen, sowie das Nutzen innovativer und intelli-

genter Technologien soll z.B. die Daseinsvorsorge in 

ländlichen Gebieten gefördert werden.  Referenzen für 

mögliche Einreichungen sind die EU action on smart 

villages, sowie bestehende Horizon Projekte zu sozia-

ler Innovation im ländlichen Raum. Inhaltich sollen vor-

dergründig Themen des Green Deals, der Digitalstra-

tegie der EU und der Langfristigen Vision für die länd-

lichen Gebiete der EU unterstützt werden. Hierbei sol-

len verschiedene Akteure aus Wissenschaft und Pra-

xis gemeinsam Vorschläge erarbeiten und in dem Pro-

jekt wirken. Zudem wird die Möglichkeit eingeräumt 

Dritte, besonders KMUs durch finanzielle Unterstüt-

zung in Projekte einzubinden und. Das Bewerbungs-

verfahren ist zweistufig und die Einreichungsfrist ist 

der 23. Februar 2022, 17.00 MEZ bzw. der 6. Sep-

tember 2022, 17.00 MEZ. Weitere Informationen zu 

Finanzierung, genaue inhaltliche und technische Vor-

gaben sind in der offiziellen Ausschreibung zu finden. 

(fh) 

 

Förderaufruf: Kulturelles Erbe Europas unter dem 

Neuen Europäischen Bauhaus  

Das Neue Europäische Bauhaus wurde im Herbst 

2020 erstmals von Kommissionspräsidentin Ursula 

von der Leyen vorgestellt. Dabei sollen die Prinzipien 

von Ästhetik, Nachhaltigkeit und Inklusivität maßge-

bend sein. Mit einem interdisziplinären Ansatz und 

dem Zusammenbringen von Architekten, Planern, 

Studierenden, Ingenieuren, Designern und vielen 

mehr sollen greifbare Projekte umgesetzt und der 

Green Deal so erfahrbar gemacht werden. Finanziert 

werden die Projekte durch bestehende Förderinstru-

mente. Mit einer Ausschreibung für das HORIZON-

Programm soll Forschung und Innovation im Bereich 

kulturelles Erbe gefördert werden. Vorschläge sollen 

zu der Entwicklung neuer Anwendungen und zur Ge-

nerierung neuen Wissens über die Gestaltung von öf-

fentlicher und privater gebauter Umgebung beitragen, 

die inklusiv, funktional, zugänglich, ästhetisch und 

(klima)resilient ist. Dies kann z.B. Forschung zum Um-

gang mit kulturellem Erbe im Rahmen von Barrierefrei-

heit oder dessen Nutzung durch Anwohner sein. Zu-

dem sollen Vorschläge sozial, kulturell, ökonomisch 

und politisch in ganz Europa anwendbar sein bzw. in 

mindestens drei Mitgliedsstaaten nachweislich auf 

https://www.interreg.de/INTERREG2014/DE/Interreg/SechsProgrammraeume/Alpenraum/alpen-node.html
https://www.interreg.de/INTERREG2014/DE/Interreg/SechsProgrammraeume/Alpenraum/alpen-node.html
https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/
https://www.alpine-space.eu/for-applicants/how-to-apply/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E019:DE:HTML
https://www.eudiversity2022.eu/de/preise/bewerben/
https://www.eudiversity2022.eu/de/preise/bewerben/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/#fn8
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/#fn8
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/#fn10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-02-01-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=smart%20communities;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094503,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_de
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verschiedenen Ebenen umsetzbar sein. So sollen 

auch Handlungsempfehlungen für lokale, regionale, 

nationale und EU-Ebene produziert werden. Weitere 

Informationen zu der Ausschreibung finden sie im Fun-

ding & Tender Portal. Die Einreichungsfrist ist der 20. 

April 2022, 17.00 MEZ. (fh) 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-10

